
2. Besonderer Teil für das Fach Sinologie  
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Ziffer 10, 34 Abs. 1 LHG in der Fassung vom 01.01.2005 hat der 
Senat der Universität Tübingen am 16. Februar 2006 den nachstehenden Besonderen Teil 
für das Fach Sinologie der Prüfungs- und Studienordnung für die kulturwissenschaftlichen 
Studiengänge mit akademischer Abschlussprüfung (B. A. / M. A .-Studiengänge) beschlossen. 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 13. April 2006 erteilt. 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
Die Prüfungs- und Studienordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge der 
Fakultät für Kulturwissenschaften mit akademischer Abschlussprüfung (B.A./M.A.-
Studiengänge) – Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser 
Ordnung. 



 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele 
(1) Die Tübinger Sinologie beinhaltet in Forschung und Lehre ein breites Spektrum von 
Themenbereichen aus der älteren und jüngeren Geschichte Chinas sowie des heutigen 
China unter Einbeziehung von Taiwan, Hongkong, Singapur und der so genannten 
Überseechinesen. Das Spektrum umfasst die Gebiete Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, 
internationale Beziehungen, Sprache, Literatur, Philosophie, Religion, Medien, 
Naturwissenschaften und Technik. Das 1. und 2. Studienjahr des Bachelor-Studiengangs 
Sinologie sind sprachlich und thematisch sowohl dem vormodernen als auch dem modernen 
China und Greater China gewidmet, ab dem 3. Studienjahr kann eine Spezialisierung 
vorgenommen werden. Im Masterstudiengang findet eine verstärkte Spezialisierung in einem 
der beiden Schwerpunktbereiche des Seminars „Vormodernes China“ und „Modernes China/ 
Greater China Studies“ statt. Das Studium der Sinologie als Nebenfach kann mit dem 
Schwerpunkt „Vormodernes China“ oder mit dem Schwerpunkt „Modernes China/ Greater 
China“ studiert werden. 
(2) Durch die B.A.-Prüfung wird nachgewiesen, dass die Studierenden die Grundlagen der 
Sinologie beherrschen, die wissenschaftlichen Zusammenhänge der einzelnen Bereiche des 
Faches überblicken und dass sie die methodischen und praktischen Fähigkeiten erworben 
haben, um kompetent in chinabezogenen Berufsfeldern tätig sein zu können. Dazu gehört 
die Beherrschung des Chinesischen in Sprache und Schrift auf mittlerem Niveau.  
Durch die M.A.-Prüfung wird zusätzlich nachgewiesen, dass die Studierenden Chinesisch 
auf höherem Niveau beherrschen sowie die Fähigkeit besitzen, tiefergehende 
wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden, um als Wissenschaftler tätig 
sein zu können. 
  

§ 3 Studienaufbau und Studienbeginn 
Das Studium der Sinologie als Haupt- oder Nebenfach in einem B. A.-Studiengang gliedert 
sich in drei Studienjahre und kann nur im Wintersemester begonnen werden. Das Studium 
im M.A.-Studiengang gliedert sich in zwei Studienjahre und kann ebenfalls nur im 
Wintersemester begonnen werden. 

 

§ 4 Nebenfächer 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Allgemeinen Teils können mit dem Hauptfach Sinologie im B.A.-
Studiengang bis auf weiteres alle an der Universität Tübingen eingerichteten B.A.-
Nebenfächer kombiniert werden.  

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 5 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
(1) Durchgängig durch alle drei Studienjahre des B.A.-Studiengangs werden Sprachkurse in 
modernem und klassischem Chinesisch bzw. in chinesischer Schriftsprache abgehalten. In 
den beiden ersten Studienjahren werden regelmäßig allgemein einführende und 
themenorientierte Proseminare sowie Praktische Übungen angeboten, in denen die 
wissenschaftlichen Fähigkeiten der Studierenden gefördert werden. Eine inhaltliche und 
methodische Fortführung findet im dritten Studienjahr in Vertiefungsseminaren (entsprechen 
den Hauptseminaren in §30 des Allgemeinen Teils) und Vorlesungen statt. Im M.A.-
Studiengang werden in Sprachübungen die Sprachpraxis, die fachsprachlichen 
Kompetenzen sowie die mit sprachlicher Vermittlung verbundenen interkulturellen 
Kompetenzen vertieft. Es werden regelmäßig Hauptseminare, Übungen und Vorlesungen zu 



den thematischen Schwerpunktbereichen des Seminars angeboten. Im zweiten Studienjahr 
werden Kolloquien besucht, die durch die Prüfungsphase führen.      
(2) Lehrveranstaltungen im ersten Studienjahr werden nach Möglichkeit durch Tutorien 
unterstützt und ergänzt. Hier sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken 
vertiefend vermittelt und ihr Gebrauch geübt werden.  
(3) Die Lehrveranstaltungen des vierten Semesters im Studium Sinologie als Hauptfach im 
B.A.-Studiengang werden am European Centre for Chinese Studies at Peking University 
(ECCS) absolviert. 
(4) Gesonderte Lehrveranstaltungen zur Vermittlung überfachlicher berufsfeldorientierter 
Qualifikationen werden in drei Modulen am European Centre for Chinese Studies at Peking 
University (ECCS) angeboten. 
(5) Im Rahmen eines der zu absolvierenden Hauptseminare im M.A.-Studiengang wird eine 
Exkursion durchgeführt. 
 

§ 6 Sprachkenntnisse 
Vorkenntnisse im Chinesischen sind nicht notwendig. Für das Studium der Sinologie im 
Haupt- und Nebenfach sind gute Kenntnisse des Englischen erforderlich.  
 

III. Organisation des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
(1) Das Studium der Sinologie als Hauptfach im B. A.-Studiengang erfordert die 
regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an bestimmten Modulen mit einem Gesamtumfang 
von insgesamt 100 Leistungspunkten. Die sinologischen Veranstaltungen des vierten 
Semesters werden im Rahmen eines Auslandshalbjahres am ECCS besucht.  
(Modultabelle siehe Anhang 1.1) 
(2) Das Studium der Sinologie als Nebenfach im B.A.-Studiengang mit Schwerpunkt 
Modernes China/ Greater China oder mit Schwerpunkt Vormodernes China erfordert die 
regelmäßige Teilnahme an bestimmten Lehrveranstaltungen mit einem Gesamtumfang von 
60 Leistungspunkten. 
(Modultabelle siehe Anhang 1.2 und 1.3) 
(3) Das Studium der Sinologie im M.A.-Studiengang erfordert die regelmäßige Teilnahme an 
Modulen mit einem Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten.  
(Modultabelle siehe Anhang 1.4) 
 

IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Hauptfach sind: 

1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das 1. Studienjahr geforderten 
Lehrveranstaltungen; 
2. der Besuch einer Studienberatung bis zum Ende des 1. Fachsemesters. 

(2) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Nebenfach sind: 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das 1. Studienjahr geforderten 
Lehrveranstaltungen; 
2. der Besuch einer Studienberatung bis spätestens zum Ende des 1. Fachsemesters. 

 

§ 9 Art und Durchführung der Orientierungsprüfung 
(1) Die Fachprüfung besteht im Hauptfach aus den folgenden studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen (Einzelheiten siehe Modulhandbuch): 

 Modul 1 "Modernes Chinesisch Grundstufe": Prüfungsleistungen der 
Lehrveranstaltung 1-1 Sprachkurs „Modernes Chinesisch Grundstufe I“  



 Modul 6 "Grundlagen Sinologie": Prüfungsleistungen der Lehrveranstaltungen 6-1 
Proseminar „Landeskunde Greater China“ und 6-2 Praktische Übung „Einführung in 
die Sinologie“.  

(2) Die Fachprüfung besteht im Nebenfach mit Schwerpunkt Modernes China/ Greater China 
aus den folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen (Einzelheiten siehe 
Modulhandbuch): 

 Modul 3 "Grundlagen Sinologie": Prüfungsleistungen der Lehrveranstaltung 3-1 
Proseminar „Landeskunde Greater China“. 

(3) Die Fachprüfung besteht im Nebenfach mit Schwerpunkt Vormodernes China aus den 
folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen (Einzelheiten siehe Modulhandbuch): 

 Prüfungsleistungen des Moduls 5 "Grundlagen Sinologie“.  
(4) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungen sind vom 
Leiter der Lehrveranstaltung zu Beginn des Semesters allen Studierenden, die an der 
Lehrveranstaltung teilnehmen, bekannt zu geben. 
(5) Die Fachnote ergibt sich aus dem Durchschnitt der Noten für die einzelnen 
Prüfungsleistungen. Die Noten der studienbegleitenden Prüfungsleistungen werden 
entsprechend der Wertigkeit der Lehrveranstaltungen bzw. nach der Zahl der 
Leistungspunkte gewichtet. § 12 Absätze 2 und 3 Allgemeiner Teil gelten entsprechend.  

 

V. Zwischenprüfung 
§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Hauptfach sind: 

1. die erfolgreich abgelegte Orientierungsprüfung; 
2. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das zweite Studienjahr 

geforderten Lehrveranstaltungen. 
(2) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Nebenfach sind: 

1. die erfolgreich abgelegte Orientierungsprüfung; 
2. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das zweite Studienjahr 

geforderten Lehrveranstaltungen. 
 

§ 11 Art und Durchführung der Zwischenprüfung 
(1) Die Fachprüfung besteht im Hauptfach aus den folgenden studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen (Einzelheiten siehe Modulhandbuch): 

 Modul 2 „Modernes Chinesisch Aufbaustufe": Prüfungsleistungen der 
Lehrveranstaltung 2-1 Sprachkurs „Modernes Chinesisch Aufbaustufe I“ 

 Modul 4 „Klassisches Chinesisch Grundstufe": Prüfungsleistungen der 
Lehrveranstaltung 4-1 Sprachkurs „Klassisches Chinesisch Grundstufe I“ 

 Prüfungsleistungen des Moduls 7 „Grundmodul Vormodernes China"  
 Prüfungsleistungen des Moduls 8 „Grundmodul Modernes China/ Greater China". 

 (2) Die Fachprüfung besteht im Nebenfach mit Schwerpunkt Modernes China/ Greater 
China aus den folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen (Einzelheiten siehe 
Modulhandbuch): 

 Prüfungsleistungen des Moduls 1 „Modernes Chinesisch Nebenfach Grundstufe" 
 Prüfungsleistungen des Moduls 4 „Grundmodul Modernes China/ Greater China".  

(3) Die Fachprüfung besteht im Nebenfach mit Schwerpunkt Vormodernes China aus den 
folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen (Einzelheiten siehe Modulhandbuch): 

 Prüfungsleistungen des Moduls 3 „Klassisches Chinesisch Grundstufe" 
 Prüfungsleistungen des Moduls 6 „Grundmodul Vormodernes China". 

 (4) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungen sind vom 
Leiter der Lehrveranstaltung zu Beginn des Semesters allen Studierenden, die an der 
Lehrveranstaltung teilnehmen, bekannt zu geben. 
(5) Die Fachnote ergibt sich aus dem Durchschnitt der Noten für die einzelnen 
Prüfungsleistungen. Die Noten der studienbegleitenden Prüfungsleistungen werden 



entsprechend der Wertigkeit der Lehrveranstaltungen bzw. nach der Zahl der 
Leistungspunkte gewichtet. § 12 Absätze 2 und 3 Allgemeiner Teil gelten entsprechend.  
  

 

VI. B.A.-Prüfung 
§ 12 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Hauptfach sind: 

1. die erfolgreich abgelegte Zwischenprüfung; 
2. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das dritte Studienjahr 

geforderten Lehrveranstaltungen. 
(2) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Nebenfach sind: 

1. die erfolgreich abgelegte Zwischenprüfung; 
2. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das dritte Studienjahr 

geforderten Lehrveranstaltungen. 

 
§ 13 Art und Durchführung der B.A.-Prüfung 
(1) Die Fachprüfung wird im Hauptfach studienbegleitend abgelegt. Die studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen im dritten Studienjahr werden in den folgenden Modulen erbracht 
(Einzelheiten siehe Modulhandbuch): 

 Modul 3 „Modernes Chinesisch Vertiefungsstufe“ 
 Modul 5 „Chinesische Schriftsprache“ 
 Modul 9 „Vertiefungsmodul Vormodernes China“ und Modul 10 „Vertiefungsmodul 

Modernes China/ Greater China“. 
Die studienbegleitende B.A.-Arbeit wird im Rahmen eines Vertiefungsmoduls geschrieben. 
(2) Für die Berechnung der Gesamtnote des Hauptfachs werden die Noten aller 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen aus den drei Studienjahren sowie die Note der B.A.-
Arbeit entsprechend der Wertigkeit der Lehrveranstaltungen bzw. nach der Zahl der 
Leistungspunkte gewichtet. § 12 Absätze 2 und 3 Allgemeiner Teil gelten entsprechend.  
(3) Die Fachprüfung wird im Nebenfach studienbegleitend abgelegt. Die studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen im Nebenfach mit Schwerpunkt Modernes China/ Greater China werden 
im dritten Studienjahr in den folgenden Modulen erbracht (Einzelheiten siehe 
Modulhandbuch): 

 Modul 2 „Modernes Chinesisch Nebenfach Aufbaustufe“ 
 Modul 5 „Vertiefungsmodul Modernes China/ Greater China“.  

Die studienbegleitenden Prüfungsleistungen im Nebenfach mit Schwerpunkt Vormodernes 
China werden im dritten Studienjahr in den folgenden Modulen erbracht: 

 Modul 4 „Chinesische Schriftsprache“ 
 Modul 7 „Vertiefungsmodul Vormodernes China“. 

(4) Die Note im Nebenfach errechnet sich aus dem Durchschnitt der Noten der 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen aus den drei Studienjahren. Die Noten der 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen werden entsprechend der Wertigkeit der 
Lehrveranstaltungen bzw. nach der Zahl der Leistungspunkte gewichtet. § 12 Absätze 2 und 
3 Allgemeiner Teil gelten entsprechend.  
 

 

VII. M.A.-Prüfung 
§ 14 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
Fachliche Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung im M.A.-Studiengang Sinologie 
sind  

1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den geforderten Lehrveranstaltungen, 



2. der erfolgreiche Abschluss der Module 1 bis 7 bzw. der Module 1 bis 5, 7 und 8 (vgl. § 
7, 3) bis zur Meldung zur Prüfung. 

 
§ 15 Art und Durchführung der M.A.-Prüfung 
(1) Prüfungsleistungen sind die studienbegleitenden Prüfungsleistungen, eine mündliche 
Prüfung im zeitlichen Umfang von 60 Minuten und die M.A.-Arbeit. 
(2) Die studienbegleitenden Prüfungsleistungen werden in den folgenden Modulen erbracht 
(Einzelheiten siehe Modulhandbuch): 

 Modul 1 „Basismodul Interkulturelle Sprachpraxis“   
 Modul 2 „Aufbaumodul Interkulturelle Sprachpraxis“   
 Modul 3 „Fachsprachliche Kompetenz Vormodernes Chinesisch“ 
 Modul 4 „Hilfsmittel und Methoden“ 
 Modul 5 „Vormodernes China“ 
 Modul 7 „Modernes China/ Greater China” 
 Modul 6 „Spezialisierung Vormodernes China“ oder Modul 8 „Spezialisierung 

Modernes China/ Greater China“ 
 Modul 9 „Prüfungsmodul“. 

(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungen sind vom 
Leiter der Lehrveranstaltung zu Beginn des Semesters allen Studierenden, die an der 
Lehrveranstaltung teilnehmen, bekannt zu geben. 
(4) Mit den Leistungen in der mündlichen M.A.-Prüfung dieser Ordnung soll der Prüfling 
seine Fähigkeit beweisen, dass er die von ihm gewählten Spezialgebiete in ihren 
umfassenden fachlichen Zusammenhängen sicher beherrscht und über ein vertieftes 
methodologisches Grundwissen verfügt. 
(5) Voraussetzung für die Teilnahme an der mündlichen M.A.-Prüfung ist, dass der Prüfling 
alle studienbegleitenden Prüfungsleistungen erfolgreich absolviert hat. 
(6) Gegenstand der M.A.-Prüfung sind drei Themen, jeweils mindestens eines aus einem der 
Bereiche: 

 Vormodernes China 
 Modernes China/ Greater China 

(7) Die M.A.-Arbeit ist entsprechend den Regelungen des Allgemeinen Teils (§ 36) 
anzufertigen. 
(8) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der Noten der studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen (§ 12 Absätze 2 und 3 Allgemeiner Teil gelten entsprechend), der Note 
der mündlichen Prüfung und der Note der M.A.-Arbeit. Diese werden im Verhältnis 9:1:2 
gewichtet. Die Noten der studienbegleitenden Prüfungsleistungen werden entsprechend der 
Wertigkeit der Lehrveranstaltungen bzw. nach der Zahl der Leistungspunkte gewichtet. 

 

VIII. Schlussbestimmung 
§ 16 Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am 13. April 2006 in Kraft. 
Übergangsregelungen ergeben sich aus § 40 des Allgemeinen Teils. 
 
Tübingen, den 13. April 2006 
 

Professor Dr. Dr. h.c. mult. Eberhard Schaich 
Rektor



IX. Anhang 
1 Modultabellen 
1.1 Sinologie als Hauptfach im B.A.-Studiengang   

WS 1 SoSe 1 WS 2 SoSe 2 / ECCS (Peking) WS 3 SoSe 3 
Modul 1: Modernes Chinesisch Grundstufe 
• 1-1 SK Grundstufe I (9 LP) 
• 1-2 SK Grundstufe II (9 LP) 
18 LP 

Modul 2: Modernes Chinesisch Aufbaustufe 
• 2-1 SK Aufbaustufe I (6 LP) 
• 2-2 SK Aufbaustufe II (6 LP) (ECCS) 
12 LP 

Modul 3: Modernes Chinesisch Vertiefungsstufe 
• 3-1 SK Übersetzungstechnik (4 LP) 
• 3-2 SK Huashuo Zhongguo (4 LP) 
8 LP 

 
 

Modul 4: Klassisches Chinesisch Grundstufe 
• 4-1 SK Grundstufe I (4 LP) 
• 4-2 SK Grundstufe II (4 LP) (ECCS) 
8 LP 

Modul 5: Chinesische Schriftsprache 
• 5-1 SK Schriftsprache (2 LP) 
• 5-2 SK Schriftsprache (2 LP) 
4 LP 

Modul 6: Grundlagen Sinologie 
• 6-1 PS Landeskunde Greater China (5 LP) 
• 6-2 PÜ Einführung in die Sinologie (2 LP)  
• 6-3 PÜ Hilfsmittel (2 LP) 
9 LP 

    

 
 
 

Modul 7: Grundmodul Vormodernes China 
• 7-1 PS Geschichte und Geistesgeschichte des 

vormodernen China I (5 LP) 
• 7-2 PS Geschichte und Geistesgeschichte des 

vormodernen China II (5 LP) 
10 LP 

 Modul 9: Vertiefungsmodul Vormodernes China** 
• 9-1 VL Vormodernes China (3 LP) 
• 9-2 VS Vormodernes China (6 LP) 
• 9-3 VS Vormodernes China + BA-Arbeit (12 LP)  
 
21 LP   

 Modul 8: Grundmodul Modernes China/ Greater 
China 
• 8-1 PS Geschichte und Geistesgeschichte  des 

modernen China (5 LP)*  
• 8-2 PS Die politischen Systeme in Greater 

China (5 LP) 
10 LP 

 
 

Modul 10: Vertiefungsmodul Modernes China/ 
Greater China** 
• 10-1 VL Modernes China/ Greater China (3 LP) 
• 10-2 VS Modernes China/ Greater China (6 LP) 
• 10-3 VS Modernes China/ Greater China + B.A.-

Arbeit (12 LP)  
21 LP   

BQ Modul A (ECCS):  
Interkulturelle Kommunikation (6 
LP) 
BQ Modul B (ECCS):  
Interkulturelle Kompetenz im 
Bereich Politik und Wirtschaft (6 
LP) 

   

BQ Modul C (ECCS): 
Interkulturelle Kompetenz im 
Bereich Kultur (4 LP) 

  

32/37 LP  30/35 LP 33 LP  



* Das Proseminar „Geschichte und Geistesgeschichte des modernen China“ (8-1) kann auch am ECCS in Peking absolviert und somit das Modul 8 erst mit dem 
SoSe 2 abgeschlossen werden.   
** Aus den Modulen 9 und 10 müssen insgesamt eine Vorlesung und zwei Vertiefungsseminare besucht werden. In einem der beiden Vertiefungsseminare wird 
die B.A.-Arbeit geschrieben.  
 
 
Ausschnitt BQ Module: 
  

BQ Modul A (ECCS): Interkulturelle Kommunikation 
 A-1 Kurs „Regeln der interkulturellen Kommunikation“ (2 LP) 
 A-2 Kurs „Elementare Praxis der interkulturellen 

Kommunikation“ (4 LP) 
6 LP 
BQ  Modul B (ECCS): Interkulturelle Kompetenz im Bereich Politik 
und Wirtschaft  

 B-1 Kurs „Fachsprachliche Grundlagen Wirtschaft“ (4 LP) 
 B-2 Kurs „Medienkompetenz“ (2 LP) 

6 LP 
BQ Modul C (ECCS): Interkulturelle Kompetenz im Bereich Kultur 

 C-1 Kurs „Zhongguo Wenhua“ (2 LP) 
 C-3 Projekt „Modernes und zeitgenössisches Sprechtheater“ 

(2 LP) 
4 LP  

 
 
Abkürzungen: 
SK Sprachkurs    VS Vertiefungsseminar   PÜ Praktische Übung 
PS Proseminar    VL  Vorlesung   BQ  Berufsqualifizierende Veranstaltungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Sinologie als Nebenfach im B.A.-Studiengang mit Schwerpunkt Modernes China/ Greater China  
 
WS 1 SoSe 1 WS 2 SoSe 2 WS 3 
Modul 1: Modernes Chinesisch NF Grundstufe 
• 1-1 SK NF Grundstufe I (8 LP) 
• 1-2 SK NF Grundstufe II (8 LP) 
16 LP 

Modul 2: Modernes Chinesisch NF Aufbaustufe 
• 2-1 SK NF Aufbaustufe I (6 LP) 
• 2-2 SK NF Aufbaustufe II (6 LP) 
12 LP 

 

Modul 3: Grundlagen Sinologie 
• 3-1 PS Landeskunde Greater China (5 LP) 
• 3-2 PÜ Hilfsmittel (2 LP) 
7 LP 

 

 Modul 4: Grundmodul  Modernes China/ Greater China 
• 4-1 PS Geschichte und Geistesgeschichte modernes China (5 

LP) 
• 4-2 PS Politische Systeme in Greater China (5 LP) 
10 LP 

Modul 5: Vertiefungsmodul Modernes China/ Greater China 
• 5-1 VL Modernes China/ Greater China (3 LP)    
• 5-2 VS Modernes China/ Greater China (6 LP)* 
• 5-3 VS Modernes China/ Greater China (6 LP)* 
15 LP 

28 LP  23 LP  9 LP 
 
* Eines der zu absolvierenden Vertiefungsseminare kann durch ein Proseminar aus der Japanologie oder Koreanistik ersetzt werden, sofern das jeweilige Fach nicht Hauptfach ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Sinologie als Nebenfach im B.A.-Studiengang mit Schwerpunkt Vormodernes China  
 
WS 1 SoSe 1 WS 2 SoSe 2 WS 3 
Modul 1: Modernes Chinesisch NF Grundstufe 
• 1-1 SK NF Grundstufe I (8 LP) 
• 1-2 SK NF Grundstufe II (8 LP) 
 
16 LP 

Modul 2: Modernes Chinesisch 
NF Aufbaustufe 
• 2-1 SK NF Aufbaustufe I (6 

LP) 
6 LP 

 

 Modul 3: Klassisches 
Chinesisch Grundstufe  
• 3-1 SK Grundstufe I (4 LP)  
4 LP 

Modul 4: Chinesische Schriftsprache 
• 4-1 SK Schriftsprache (2 LP) 
• 4-2 SK Schriftsprache (2 LP) 
4 LP 

Modul 5: Grundlagen Sinologie  
• 5-1 PS Landeskunde 

Greater China (5 LP)  
5 LP 

   

 Modul 6: Grundmodul Vormodernes China   
• 6-1 PS Geschichte und Geistesgeschichte des vormodernen 

China I (5 LP)  
• 6-2 Geschichte und Geistesgeschichte des vormodernen China 

II (5 LP) 
10 LP 

Modul 7: Vertiefungsmodul Vormodernes China 
• 7-1 VL Vormodernes China (3 LP)    
• 7-2 VS Vormodernes China (6 LP)* 
• 7-3 VS Vormodernes China (6 LP)* 
 
15 LP 

26 LP  23 LP  11 LP 
 
* Eines der zu absolvierenden Vertiefungsseminare kann durch ein Proseminar aus der Japanologie oder Koreanistik ersetzt werden, sofern das jeweilige Fach nicht Hauptfach ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 Sinologie im M.A.-Studiengang 
 
WS 1 SoSe 1 WS 2 SoSe 2 
Modul 1: Basismodul Interkulturelle Sprachpraxis   
• 1-1 SÜ Situatives Sprechen (4 LP)  
• 1-2 SÜ Sprachverwendung in sozialen Kontexten (4 LP) 
8 LP 

  

 
 

Modul 2: Aufbaumodul Interkulturelle Sprachpraxis   
• 2-1 SÜ Mediengeschehen heute (4 LP)   
• 2-2 SÜ Aktuelle Diskurse im gegenwärtigen China (4 LP)                       
8 LP 

 

Modul 3: Fachsprachliche Kompetenz Vormodernes Chinesisch 
• 3-1 SÜ Dokumentensprache der Qing-Zeit (4 LP) 
• 3-2 SÜ Texte in klassischem und vormodernem Chinesisch (4 LP) 
8 LP 

  

Modul 4: Hilfsmittel und Methoden 
• 4-1 IÜ Methoden und Theorien in den Ostasienwissenschaften (4 LP) 
• 4-2 PÜ Hilfsmittel (2 LP)  
6 LP 

   

Modul 5: Vormodernes China* 
• 5-1 HS Vormodernes China Geschichte und Gesellschaft (8 LP)  
• 5-2 HS Vormodernes China Literatur und Philosophie (8 LP) 
• 5-3 IÜ Vormodernes China (4 LP)  
• 5-4 IÜ Vormodernes China (4 LP) 
• 5-5 VL Vormodernes China (2 LP)  
14-22 (18) LP 

Modul 6: Spezialisierung Vormodernes 
China** 
• 6-1 HS Vormodernes China (8 LP) 
• 6-2 IÜ Vormodernes China (4 LP) 
• 6-3 IÜ Vormodernes China (4 LP) 
 
16 LP 

 

Modul 7: Modernes China/ Greater China* 
• 7-1 HS Politik und Gesellschaft Chinas (8 LP)  
• 7-2 HS Modernes China/ Greater China (8 LP) 
• 7-3 IÜ MC/ GC (4 LP) 
• 7-4 IÜ MC/ GC (4 LP) 
• 7-5 VL MC/ GC (2 LP) 
14-22 (18) LP 

Modul 8: Spezialisierung Modernes 
China/ Greater China** 
• 8-1 HS MC/ GC (8 LP) 
• 8-2 IÜ MC/ GC (4 LP) 
• 8-3 IÜ MC/ GC (4 LP) 
 
16 LP 

 

 Modul 9: Prüfungsmodul 
• 9-1 M.A.-Kolloquium I (a) Vormodernes China; (b) MC/ GC (2 LP) 
• 9-2 M.A.-Kolloquium II (a) Vormodernes China; (b) MC / GC (2 LP) 
• Mündliche MA-Prüfung (10 LP) 
• M.A.-Arbeit (20 LP) 
34 LP 

62 LP  58 LP 
 



* Aus den Modulen 5 und 7 müssen insgesamt 36 Leistungspunkte erreicht werden. Die Mindestanzahl an Leistungspunkten in einem Modul beträgt 14. Verpflichtend sind pro 
Modul jeweils ein Hauptseminar und eine Inhaltliche Übung. Mindestens eine der Vorlesungen ist zu belegen. 
Eine der Inhaltlichen Übungen in Modul 5 oder in Modul 7 kann wahlweise durch ein Proseminar in der Japanologie oder Koreanistik ersetzt werden. 
** Studierende mit dem gewählten Schwerpunkt Vormodernes China belegen Modul 6, diejenigen mit dem gewählten Schwerpunkt Modernes China/ Greater China Modul 8. 
 
Abkürzungen: 
HS Hauptseminar  SÜ Sprachliche Übung   IÜ Inhaltliche Übung    
MC  Modernes China  GC  Greater China   VL Vorlesung 
 
 
 


